
Spielordnung B-Jugend Bayern ( Stand: 2008 )  
      

Für die B-Jugend gilt das Spielkonzept Jugend im AFVBy.  

 

A) Teilnahmeberechtigung 

Jeder Spieler muss im Besitz eines Original-Spielerpasses vor Ort sein. Spieler die noch 

keinen A-Jugendspielerpass besitzen, müssen einen B-Jugendspielerpass  

(Vermerk "B" auf dem Pass) vorweisen können. 

In dem Jahr, in dem ein Spieler 18 Jahre alt wird, ist er nicht mehr spielberechtigt für die B-

Jugend. 

Für jede Turnierserie ist im Vorfeld zu einem vom Ligaobmann benannten Stichtag eine 

maschinell erstellte Spielerliste bei der Passstelle einzureichen, die Trikotnummer, Name, 

Vorname, Nationalität, Passnummer und Geburtsdatum jedes am Turnier teilnehmenden 

Spielers enthält. 

Die Passstelle prüft die Teilnahmeberechtigung der aufgelisteten Spieler und stempelt die 

Liste ab (nur dann ist die Spielerliste gültig). Ausschließlich die auf dieser Spielerliste 

angegebenen Spieler sind bei dem Turnier dann auch spielberechtigt! 

 

B) Spielablauf / Spielberichtsbögen 

Für jede Begegnung ist ein Spielberichtsbogen zu erstellen, von dem jedoch nur die rechte 

Seite auszufüllen ist. 

Jedem Spielberichtsbogen ist eine Kopie der gemäß A) erstellten Spielerliste beizuheften. 

Jedes Team erhält außerdem eine Spielerliste seiner/s Gegner/s vor Beginn des Turniers von 

diesem/n. 

Bei Spielerabgaben zum Auffüllen anderer Teams wird auf dem Spielberichtsbogen der 

Begegnung unter "Bemerkungen" folgender Vermerk vorgenommen: "3 Spieler der -

Teamname – Namen der Spieler wurden an die -Teamname - abgegeben". 

Auch diese Spieler müssen auf der Liste des ausleihenden Teams stehen. 

Die Ausrichter haben die Spielberichtsbögen mit den Spielerlisten aller Teilnehmer, nach 

Beendigung des jeweiligen Turniers einzusenden:  

weiße Originale, mit der Spielerliste  - an den Jugend - Ligaobmann  

gelbe Durchschläge - an die Geschäftsstelle des AFVBy. 

Erhält ein Spieler einen Platzverweis, so ist er für das weitere Turnier von der Teilnahme 

ausgeschlossen. 

 

Zur Regelung der Schiedsrichtereinsätze gilt folgendes: 

 

     - eine Schiedsrichtercrew mit fünf Mann pro Austragungsort 

     - Fahrtkostenerstattung für die Crew: € 100,00 

     - Entschädigung pro Schiedsrichter: € 60,00 

     - freie Getränke und Verpflegung vor Ort 

     - Gesamtkosten: € 400,00 

 

Bis 30 Minuten nach Beendigung des jeweiligen Turniers hat die Ergebnismeldung aller 

Spiele an den Ergebnisdienst des AFVBy (Tel.: 09367 - 9861872) durch den Ausrichter zu 

erfolgen. 

 

gez. Peter Schirl 

Fachabteilungsleiter Jugend 

  

 


